
 

 

 

GEWÄHRLEISTUNGSMARKENSATZUNG 
 

 

PRÄAMBEL 
 

(A) "aqi" ist ein Siegel der agof – Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (nach-

folgend "agof") zur Zertifizierung für die Einhaltung von Qualitätsstandards von 

digitalen Medien (Webseiten, mobile enabled Websites und Apps; nachfolgend 

"digitale Medien"), die von der agof daily digital facts (abrufbar unter 

https://www.agof.de/studien/daily-digital-facts/, zuletzt abgerufen am 25. Juni 

2020) erhoben und ausgewertet werden.  

(B) Die agof legt die Kriterien und Bedingungen für "aqi" fest und vergibt auch das 

Siegel "aqi". Ziel ist es, qualitativ hochwertige Webseiten für den Werbemarkt 

aufzuzeigen. 

(C) "aqi" soll Werbetreibenden und Mediaagenturen Orientierung im Hinblick auf die 

Qualität von digitalen Medien im Hinblick auf in dieser Satzung und den beige-

fügten Anlagen, die Bestandteil dieser Satzung sind, näher definierten Standards 

geben.  

(D) "aqi" wird hauptsächlich auf Websites angebracht, kann aber auch auf Präsen-

tationen oder anderen Verkaufsunterlagen verwendet werden. Somit wird sicher-

gestellt, dass Werbetreibende und Mediaagenturen ohne Weiteres erkennen 

können, dass die digitalen Medien der anspruchsvollen Prüfung der agof unter-

zogen wurden und ihre geplante Werbung auf einer qualitativ hochwertigen digi-

talen Medien ausgespielt wird. 

(E) "aqi" wird ab April 2020 auf Grundlage dieser Satzung eingeführt.  

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ANMELDERIN 
 

Anmelderin: 

agof – Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. 

Zustellanschrift: 

agof – Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. 

Europa-Allee 22 

60327 Frankfurt am Main 

https://www.agof.de/studien/daily-digital-facts/
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Deutschland 

[nachfolgend "Siegelgeberin"] 

2. ERKLÄRUNG GEMÄSS § 106D ABS. 2 NR. 2 MARKENG 

Die Anmelderin erfüllt die in § 106d Abs. 2 MarkenG enthaltenen Anforderungen. 

Sie erklärt hiermit, dass sie selbst keine Tätigkeit ausübt, welche die Erbringung 

von Dienstleistungen umfasst, für welche die Gewährleistung übernommen wird. 

3. WIEDERGABE DER GEWÄHRLEISTUNGSMARKE 

 

 

 

4. DIENSTLEISTUNGSVERZEICHNIS 

Mit der Gewährleistungsmarke soll eine Gewährleistung für die in Anlage 1 ge-

nannten Dienstleistungen übernommen werden. 

5. MERKMALE DER DIENSTLEISTUNGEN, DIE MIT DER GEWÄHRLEIS-

TUNGSMARKE GEWÄHRLEISTET WERDEN 

"aqi" zeichnet digitale Medien aus, welche die von der Siegelgeberin streng fest-

gelegten Kriterien der Qualitätssicherung erfüllen. 

Digitale Medien können mit dem Siegel "aqi" ausgezeichnet werden, wenn die 

Siegelgeberin nach Prüfung im Wege ihrer Mess-Systeme festgestellt hat, dass  

 

• die Einhaltung der „Technischen Voraussetzungen für die Teilnahme 

an der daily digital facts der agof“ vollständig gegeben ist, die Beschrei-

bung der technischen Voraussetzung ist in der Anlage 2 beigefügt, 
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• die Qualitätssicherung der INFOnline GmbH erfüllt ist (www.infon-

line.de, zuletzt abgerufen am 25. Juni 2020), die Durchführungsdoku-

mentation ist in der Anlage 3 beigefügt und 

• konform mit den unabhängigen Statuten der IVW (Informationsgemein-

schaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., 

https://www.ivw.eu/, zuletzt abgerufen am 25. Juni 2020) sind. Die Sta-

tuten sind im Anlagenkonvolut 4 beigefügt. 

Die Marke bescheinigt, dass die mit dem Zeichen ordnungsgemäß gekennzeich-

neten Websites das Bewertungsverfahren der agof durchlaufen haben, dass 

diese es als unabhängige Stelle durchgeführt hat, und bei der die Konformität 

der digitalen Medien anhand der festgelegten Kriterien überprüft wurde. 

Die Siegelgeberin prüft das Vorliegen dieser Voraussetzungen täglich im Rah-

men einer unabhängigen Prüfung. Zusätzlich erfolgt täglich eine weitere Prüfung 

durch die IVW, die als externe Prüfinstanz ein weiteres, unabhängiges Monito-

ring der technischen Messung der Siegelgeberin durchführt. 

6. ÜBERWACHUNGSSTRUKTUR 

Die agof ist Zeicheninhaberin und Siegelgeberin mit finaler Entscheidungsbefug-

nis bei allen Fragen im Hinblick auf "aqi". Sie ist verantwortlich für die Unabhän-

gigkeit der Siegelvergabe und deren laufende Überwachung.  

Zusätzlich erfolgt täglich eine weitere Prüfung durch die IVW. 

7. BEDINGUNGEN FÜR DIE ERTEILUNG DER GEWÄHRLEISTUNGSMARKE 

Die agof erteilt "aqi" nur unter der Voraussetzung, dass die digitalen Medien (1) 

in der daily digital facts (vgl. https://www.agof.de/studien/daily-digital-facts/) aus-

gewiesen werden und (2) die Kriterien für die Zertifizierung nach Ziffer 6 erfüllen. 

Für die Erteilung der Zertifizierung schließen die Betreiber der Websites einen 

Vertrag über die Teilnahme an der daily digital facts mit der agof ab, die Erlaubnis 

zur Nutzung von "aqi" ist gegeben, sobald die Kriterien für die Zertifizierung nach 

Ziffer 6 erfüllt sind und die digitalen Medien in der daily digital facts ausgewiesen 

werden. 

8. ZUR BENUTZUNG DER MARKE BEFUGTE PERSONEN 

Zur Benutzung der Gewährleistungsmarke sind nur Unternehmen berechtigt, 

welche die in dieser Satzung festgelegten Kriterien nachweislich erfüllen und das 

Benutzungsrecht für "aqi" von der agof erteilt bekommen haben. 

http://www.infonline.de/
http://www.infonline.de/
https://www.ivw.eu/
https://www.agof.de/studien/daily-digital-facts/
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9. ÜBERPRÜFUNG DER VORAUSSETZUNGEN DER BENUTZUNG DER 

MARKE 

Die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Nutzung der Ge-

währleistungsmarke erfolgt durch ein technisches Prüfungsverfahren, das die 

Einhaltung der Voraussetzungen für die Erteilung von "aqi" überprüft. Die Siegel-

geberin setzt hierfür den externen Dienstleister INFOnline GmbH, Bonn ein. Der 

Ablauf der Prüfung ist in der bereits vorgelegten Anlage 3 beschrieben. 

Die Laufzeit der Zertifizierung ist unbefristet. Während der Laufzeit des Zertifikats 

erfolgt täglich eine Überwachung der Webseite und Einhaltung der "aqi" Kriterien 

durch die agof. 

10. ÜBERWACHUNG DER BENUTZUNG DER MARKE 

Die Benutzung der Marke erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich durch das 

dazu berechtigte Unternehmen nach Freigabe durch die Siegelgeberin. Die agof 

führt außerdem eine allgemeine Überwachung durch und kontrolliert die Einhal-

tung der Benutzungsbedingungen von "aqi". 

11. SANKTIONSMÖGLICHKEITEN 

Jedes Unternehmen, welches das Siegel "aqi" führt, muss gewährleisten, dass 

über die gesamte Dauer der Berechtigung zur Nutzung von "aqi" die Benutzungs-

bedingungen von "aqi" eingehalten werden. Abweichungen von den einzuhalten-

den Vorschriften stellen Mängel dar. Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. 

Beim Vorliegen von Mängeln können folgende Sanktionen verhängt werden: 

11.1.1 Berichtigungsaufforderung 

Weist eine Website einen Mangel auf, so können sowohl die Siegelgeberin 

als auch die IVW das Unternehmen auffordern, den Mangel zu berichtigen. 

Die Aufforderung erfolgt in Textform und enthält neben der Beschreibung des 

beanstandeten Mangels sowie des Zeitfensters zur Behebung des Mangels 

auch die Behebung des Mangels. Der Mangel ist zwingend zu berichtigen, 

unabhängig davon, ob die Berichtigungsaufforderung durch die Siegelgeberin 

oder die IVW erfolgte. 

11.1.2 Verweis und Entzug des Siegels 

Ist eine Website wegen eines Mangels innerhalb von drei Monaten mindes-

tens sechs Mal zur Berichtigung aufgefordert worden, erteilt die Siegelgeberin 

einen Verweis und kann das Siegel entziehen, wenn das Unternehmen den 

von der Siegelgeberin gesetzten Mangel nicht innerhalb der von ihr gesetzten 
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Abhilfefrist beseitigt hat. Sofern die Website nicht mehr in den daily digital 

facts der Siegelgeberin und nicht mehr in den geprüften Ergebnissen der IVW 

ausgewiesen wird, wird das Siegel entzogen. Die entsprechenden digitalen 

Medien werden darüber hinaus unter der Rubrik „Maßnahmen / Sanktionen“ 

auf der Webseite der IVW öffentlich benannt (https://www.ivw.eu/digital/digital 

bzw. https://www.ivw.eu/digital/nachrichten/ma%C3%9Fnahmen-sanktionen-

april-2020, zuletzt abgerufen am 25. Juni 2020). 

Im Übrigen werden im Fall von Verletzungen gesetzliche markenrechtliche 

Ansprüche wie Unterlassung, Beseitigung, Vernichtung und Schadensersatz 

durchgesetzt. 

12. RECHTE UND PFLICHTEN DER BETEILIGTEN IM FALL VON VERLETZUN-

GEN DER GEWÄHRLEISTUNGSMARKE 

Das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Verletzung der 

Gewährleistungsmarke steht alleine der Siegelgeberin zu.  
 

 

 

Anlagen: 

Dienstleistungsverzeichnis        Anlage 1 

Beschreibung technische Voraussetzungen     Anlage 2 

Durchführungsdokumentation Qualitätssicherung INFOnline GmbH Anlage 3 

Statuten der IVW (Stand 25. Juni 2020)      Anlage 4 

 

  

https://www.ivw.eu/digital/digital
https://www.ivw.eu/digital/nachrichten/ma%C3%9Fnahmen-sanktionen-april-2020
https://www.ivw.eu/digital/nachrichten/ma%C3%9Fnahmen-sanktionen-april-2020
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Dienstleistungsverzeichnis zur Gewährleistungsmarke "aqi" 

 

Klasse 35 

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in 

Computerdatenbanken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Textverarbeitung und 

Datenverwaltung mittels Computer für Dritte; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in 

elektronischer Form) zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing 

durch Online-Websites 

Klasse 38 

Ausstrahlung von Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten im Internet und anderen 

Kommunikationsnetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Inter-

netportale; Bereitstellen des Zugriffs auf elektronische Veröffentlichungen im Internet; 

Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet sowie im mobilen Internet, 

insbesondere zu herunterladbaren Dateien, nämlich zu Ton-, Bild-, Musik- und Video-

aufzeichnungen, alle vorgenannten Dateien insbesondere zum Herunterladen für Mo-

biltelefone und sonstige mobile Endgeräte; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Te-

lekommunikation mittels Online-Blogs. 

Klasse 41 

Veröffentlichung und Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen (aus-

genommen für Werbezwecke) in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von 

Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Online-Publikation 

(nicht herunterladbar), insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Bereit-

stellen von elektronischen Publikationen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Qualität 

und Inhalt von Websites und Apps; Veröffentlichung der redaktionellen Inhalte von Web-

sites mit Zugang über ein weltweites Computernetz 

Klasse 42 

Gestaltung und Entwicklung von Websites 

http://euipo.europa.eu/ec2/term/137674174
http://euipo.europa.eu/ec2/term/137674174
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